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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 7 5 4  
 
 
 
 

  26.05.2020 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung zur Kenntnis 15.06.2020  

 
 
Betreff: Angelegenheiten der AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH 

– Verschmelzung der BFUB GmbH auf die AGR 
 
 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht über die Verschmelzung der BFUB Gesell-
schaft für Umweltberatung und Projektmanagement mbH (BFUB) auf die AGR Abfallent-
sorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR) zur Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die BFUB Gesellschaft für Umweltberatung und Projektmanagement mbH (BFUB) ist eine 
100%ige Tochtergesellschaft der AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH 
(AGR). Unternehmensgegenstand gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der BFUB 
ist im Rahmen des Aufgabenbereichs des Regionalverbandes Ruhr Umweltberatung und 
Projektmanagement-Dienstleistungen aller Art. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten stehen die 
technische Planung im Deponiebau, die Rekultivierungsplanung für Deponien, Depo-
nienachsorgeberechnungen, das Beauftragtenwesen in der Abfallwirtschaft und das Ge-
nehmigungsmanagement. 
 
Die AGR beabsichtigt, die BFUB auf die AGR zu verschmelzen. Der AGR-Aufsichtsrat hat 
in seiner Sitzung am 13.03.2020 – unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Ministeriums 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen - ent-
sprechend dem Vorschlag der Geschäftsführung beschlossen, der AGR-Gesellschafter-
versammlung die Zustimmung zum Abschluss eines entsprechenden Verschmelzungsver-
trages zu empfehlen. Ziel der Verschmelzung ist, das Know-how der BFUB in die AGR-
Bereiche „Deponiemanagement“ und „Umweltmanagement/Compliance“ zu integrieren. 
Die im Zuge der Verschmelzung auf die AGR übergehenden Mitarbeiter*innen (ausge-
nommen sind nur zwei Mitarbeitern*innen, die zuvor von einer AGR-Tochtergesellschaft 
übernommen werden) werden künftig ausschließlich für AGR und AGR-Tochtergesell-
schaften im Bereich des Genehmigungs- und des Deponiemanagements tätig sein. 
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Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen hat der Verschmelzung der BFUB auf die AGR zugestimmt und um Information 
der Verbandsversammlung des RVR gebeten. Dies soll mit dieser Berichtsvorlage ge-
schehen. 
 
 
Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      
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4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Eckei, Adrienne Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus 
  

 
 


